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Die Arbeitszeit bei den Bundesbahnen.
Von Robert Bratschi.

Der Angriff der Generaldirektion der Bundesbahnen auf die
gesetzliche Arbeitszeit des Personals dieses Betriebes hat in den
letzten Monaten zu lebhaften Auseinandersetzungen in der Presse und
fönst in der Oeffentlichkeit geführt. Die ganze Frage ist sozialpolitisch
für das Personal und die gesamte Arbeiterschaft fo wichtig, daß es
angebracht erscheint, ihr auch an dieser Stelle einige Betrachtungen
zu widmen, was im nachstehenden geschehen soll.

I.
Die Arbeitszeit des Betriebspcrsonals der Schweizerischen

Bundesbahnen und anderer Verkchrsanstalten ist im Gesetz von?
6. März 1929 verankert. Dieses Gesetz bildete bekanntlich den Gegenstand

des ersten großangelegten Ansturmes der in jener Zeit
wiedererwachten Reaktion auf die verkürzte Arbeitszeit. Es wurde indessen
nach einer heftigen Abstimmungskampagne am 39./31. Oktober 1929
vom Volke mit einem unerwartet großen Mehr von rund 199,999
Stimmen angenommen. Das Arbcitszeitgesctz ist auf dem Grundsatz
der durchschnittlich achtstündigen Arbeitszeit aufgebaut, ohne indessen
den: gesamten Personal die Vorteile des Achtstundentages
einzuräumen. Vielmehr kann die Arbeitszeit in Diensten, bei denen in
reichlichem Maße Zeiten bloßer Dienstbereitschaft vorkommen, bis auf
durchschnittlich 9 Stunden erhöht werden. Gemäß F 5 der
Vollziehungsverordnung zum Gesetz ist eine Ausdehnung der Arbeitszeit
bei der großen Mehrzahl der Dienste möglich, jedoch immer nur unter
der Voraussetzung, daß eben solche „Dienstbereitschaften" im einzelnen
Falle vorkommen. Die Praxis hat dazu geführt, daß etwa 89 bis
85 °/g des Betriebspersonals der Bundesbahnen nach Dienstplänen
arbeiten, denen die achtstündige Arbeitszeit zugrunde liegt, während
die Diensteinteilungen von 15 bis 29°/, des Personals gemäß den
Bestimmungen des obgenannten 8 5 der Verordnung auf einer
längeren als der achtstündigen Arbeitszeit aufgebaut sind. Die
Tatfache, daß die dienftemteilungsgemäße Arbeitszeit in sehr vielen Fällen
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